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Raumfahrt: OHB gewinnt erneut 
Auftrag für Galileo-Satelliten 

Das Bremer Raumfahrt-Unternehmen OHB 
hat wohl auch den zweiten Auftrag für den 
Bau von Galileo-Satelliten gewonnen. Dies 
wurde aus dem Umfeld der EU-Kommission 
bekannt. OHB hatte im Januar 2010 bereits die 
erste Tranche von 14 Navigationssatelliten 
(Auftragswert 566 Mio. €) gegen den ebenfalls 
in Bremen beheimateten Konkurrenten 
Astrium  gewonnen. Auch im Wettbewerb um 
die zweite Tranche von sechs bis acht Naviga-
tionssatelliten hatten Astrium und OHB gebo-
ten. Wenngleich OHB sich wohl auch bei der 
zweiten Ausschreibung durchsetzte, ist Astri-
um doch über seine Tochter Surrey Satellite 
Technology (SST) mit einem erheblichen Anteil 
am Bau der Galileo-Satelliten beteiligt. SST ist 
Unterauftragnehmer von OHB und entwickelt 
das zentrale System der Satelliten, die Naviga-
tionsnutzlast. Zudem ist SST an der Endmon-
tage der Satelliten beteiligt. Läuft der Bau der 
Navigationssatelliten wie geplant, sollen bis 
2014 insgesamt 22 Galileo-Satelliten im All 
sein. Offen ist noch, ob und wann das Galileo-
System auf seine ursprünglich geplanten 30 
Navigationssatelliten erweitert wird. Ins All ge-
schossen werden die Galileo-Satelliten aller 
Voraussicht nach mit russischen Soyus-Rake-
ten vom europäischen Startplatz in Kourou  
(Französisch Guyana) aus. Anfang Februar 
wollen ESA und EU-Kommission das Ergebnis 
offiziell bekannt geben. moc 
 

Motorradindustrie: Europäische 
Hersteller haben schweren Stand 

Der Verkauf von Motorrädern ist in den ver-
gangenen Jahren von 2,7 Mio. (2007) auf 
1,7 Mio. (2012) zurückgegangen. Die Krise ha-
be den Markt sehr hart getroffen, so Hendrik 
von Keunheim, President des Verbandes der 
europäischen Motorrad-Hersteller ACEM. 
Dieser Einbruch bedrohe auch die Entwick-
lung von Hybrid- oder elektrischen Motorrä-
dern und damit das Ziel der EU, bis 2050 
Treibhausgase aus dem Verkehr um 60 % zu 
senken.  ea/moc 
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EU-Nachrichten  

Keine Patentierung 
von Agrarpflanzen 
und Nutztieren 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 27. 1. 12, ber 

G: Für eine Änderung der europäi-
schen Biopatentrichtlinie hat sich der Bundes-
tag am 17. Januar fraktionsübergreifend aus-
gesprochen. In einem gemeinsamem Antrag 
lehnen Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen die Patentierung von 
konventionell gezüchteten landwirtschaftli-
chen Nutztieren und -pflanzen ab. Sie befürch-
ten, dass genetische Ressourcen ins Privat-
eigentum von Großkonzernen überführt wer-
den könnten. 

Begonnen habe alles mit einem Patentantrag 
der Firma Monsanto zum sogenannten Schnit-
zelpatent, erklärte der umweltpolitische Spre-
cher der SPD, Matthias Miersch. Es ging um die 
Frage, ob man einen Patentanspruch vom Tier 
bis hin zum Produkt rechtfertigen könne. 
„Schweine, die mit Gen-Soja gefüttert wurden, 
sollen von diesem Patent umfasst werden, nicht 
nur die Schweinerassen, sondern auch alle 
nachfolgenden Generationen und Produkte.“ 
Das sei eine Perversion des Patentrechts, so der 
Politiker. 

Als Wissenschaftsstandort hat Deutschland 
ein großes Interesse am Urheberrechtsschutz. 
Wer in geistige Leistungen wie Erfindungen in-
vestiert, müsse daraus auch Gewinn ziehen 
können. „Wir haben mit dem Sortenschutz-
recht in Deutschland ein sehr gutes Instrument, 
um den Urheberrechtsschutz für Pflanzen-
züchter zu gewährleisten“, erklärte Christel 
Happach-Kasan (FDP). Für den Bereich Tier-
zucht allerdings fehle ein solches Instrument. 

„Ein Patentrecht begründet kein Eigentums-
recht an einem Gen“, führt hingegen Ute Kilger 
aus. Sie war mehrere Jahre in leitender Position 
in der Patentabteilung der Schering AG, bevor 
die Patentanwältin Partnerin bei der IP-Kanzlei 
Boehmert & Boehmert wurde. „Das Patentrecht 
würde lediglich das Kopieren, Nachahmen, An-
pflanzen der genetisch veränderten Pflanze 
verbieten.“ 

 Gleichwohl sollen nach Meinung Happach-
Kasans Patente für gentechnisch veränderte 
Tiere wie die Krebsmaus auch in Zukunft mög-
lich sein. „Die transgene Ziege, die in ihrer 
Milch humanes Antithrombin produziert, ist so 
ein Beispiel“, fügte die FDP-Politikerin an. Für 
deren Jahresproduktion würde mit herkömmli-
chen Methoden das Blut von 50 000 Spendern 
gebraucht. Hier seien Patente unverzichtbar.  

In ihrem gemeinsamen Antrag fordern die 
Politiker zudem ein staatliches Biopatentmoni-
toring, um verfolgen zu können und einen 
Überblick zu erhalten, welche Entwicklungen 
auf europäischer Ebene erfolgen.  

„Wenn mit der Änderung der Biopatentricht-
linie in Deutschland der Patentschutz auf gen-
technische Verfahren sowie gentechnisch ver-
änderte Pflanzen oder Tiere eingeschränkt 
wird, dann wird es künftig keine Innovationen 
mehr in diesem Bereich in Europa und 
Deutschland geben“, befürchtet Kilger. Logi-
sche Konsequenz sei dann, dass beispielsweise 
Unternehmen wie BASF ihre Biotechnologie-
Sparten von Deutschland in die USA oder nach 
Südamerika verlegen. Dies scheine politisch so 
gewollt. „Grüne Gentechnik findet dann ohne 
Deutschland statt“, meint Kilger. B. RECKTER

EU schafft strengere Regeln für Biozide 

VDI nachrichten, Brüssel, 27. 1. 12, ber 

Biozide mit sehr gefährlichen Wirk-
stoffen dürfen bald nur noch in Aus-
nahmefällen eingesetzt werden. Na-
nomaterialien erfahren eine Sonder-
behandlung. Biozidbehandelte Han-
delsprodukte müssen gelabelt wer-
den.  

„Wir sorgen für mehr Sicherheit für 
Anwender, Verbraucher und Um-
welt“, sagte Christa Klaß, CDU-Abge-
ordnete und Berichterstatterin im 
EU-Parlament. Auch die Grünen sind 
zufrieden. „Nanomaterialien sind 
nirgendwo sonst so umfassend regu-
liert“, so Rebecca Harms. Die Verord-
nung enthält zudem neue Informa -
tionspflichten und Auskunftsrechte. 
Die neuen Regeln gelten ab Septem-
ber 2013 in allen EU-Staaten. Im Zen-
trum der Neuerungen stehen die Ge-
nehmigung der Wirkstoffe und die 
Zulassung der Biozidprodukte. 

 
Wirkstoffe: Die EU-Kommission ge-
nehmigt heute unter Risikoabwä-
gungen den Einsatz von Wirkstoffen. 
Für die neue Verordnung wählte die 
EU hingegen einen gefahrenbezoge-
nen Ansatz – und führt dann in einem 
zweiten Schritt die Risikobewertung 
wieder ein. So schließt die EU erst mit 
Ausschlusskriterien einige Wirkstoffe 
für den Einsatz in Bioziden aufgrund 
sehr gefährlicher Eigenschaften (s. 
Kasten) aus – und erlaubt dann ganz 
bewusst Ausnahmen. 

Lassen sich etwa Schädlinge nicht 
anders bekämpfen und wird die Ge-
sundheit von Mensch, Tier und Um-
welt durch die Schädlinge ernsthaft 
gefährdet, können sehr gefährliche 

U: Mitte Januar hat 

das EU-Parlament die Verord-

nung zu Biozidprodukten ver-

abschiedet. Zuvor hatte es sich 

mit den EU-Staaten auf den 

Text geeinigt.  

Wirkstoffe unter strengen Auflagen 
für max. sieben Jahre verwendet wer-
den. „Diese Wirkstoffe werden künf-
tig als Substitutionskandidaten be-
zeichnet“, so Kornelia Macho. Sie lei-
tet die Gruppe Biozide in der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA).  

Wirtschaftsverbände sind teilweise 
unzufrieden. Der Verband der Che-
mischen Industrie (VCI) kritisiert 
den gefahrenbezogenen Ansatz als 
unwissenschaftlich. „Man kann mit 
harmlosen Wirkstoffen nicht alle 
Schädlinge bekämpfen“, erklärte 
Gerd Romanowski, VCI-Geschäfts-

führer. Manchmal würden Wirkstoffe 
mit gefährlichen Eigenschaften be-
nötigt, die sich etwa im Fettgewebe 
anreichern können. Da solche Biozi-
de aber räumlich begrenzt genutzt 
werden und Menschen nicht gefähr-
det sind, sei das Risiko durch diese 
Wirkstoffe für andere Organismen 
ebenso begrenzt, so Romanowski. 

Susanne Smolka, Biozidfachfrau 
vom Pestizid Aktions-Netzwerk 
(PAN), kritisiert hingegen vor allem 
zweierlei: So dürfen Behörden kriti-
sche Wirkstoffe auch dann genehmi-
gen, wenn auch weniger gefährliche 
Wirkstoffe vorliegen oder es Tech-
niken wie etwa Rückschlagventile in 
Abwasserrohren gegen Ratten gibt. 

„Die befristeten Ausnahmen kön-
nen zudem immer wieder verlängert 
werden“, fürchtet Smolka. Hersteller 
müssten keinen Substitutionsplan er-
stellen, sich also nicht überlegen, wie 
sie künftig einen Schädling ohne ei-
nen sehr gefährlichen Wirkstoff be-
kämpfen. Dies ist keine Utopie einer 
Umweltschützerin: Eine entspre-
chende Vorschrift gibt es für Pestizide. 

 
Biozidprodukte: Während Hersteller 
heute noch in jedem EU-Staat eine 
Zulassung beantragen müssen, kön-
nen sie ab September 2013 ab und an 
eine Unionszulassung beantragen. 
„Das wird für viele Produkte eine Er-

leichterung sein“, vermutet Roma-
nowski. Der VCI kritisiert aber, dass 
die EU diese Unionszulassung schritt-
weise einführt. So beginnt die EU-
Chemikalienagentur Echa ab Septem-
ber 2013 etwa damit, biozidhaltige 
Hygiene- und Desinfektionsmittel zu-
zulassen. Ab 2017 folgen beispielswei-
se Desinfektionsmittel für Schwimm-
bäder und Klimaanlagen.  

Zudem wird es nicht für alle Biozi-
de eine Unionszulassung geben. Ent-
scheidend ist, wie gefährlich der 
Wirkstoff ist. Gilt er als sehr gefähr-
lich, muss der Hersteller wie bisher 
eine nationale Zulassung beantra-
gen. Zudem muss das Biozidprodukt 
in allen Staaten ähnlich eingesetzt 
werden. Was unter „ähnlich“ zu ver-
stehen ist, wird die EU-Kommission 
2013 in einem Leitfaden klären. 

Die Unionszulassung wird bei Echa 
beantragt, die wiederum den Antrag 
an einen EU-Staat weiterreicht, der 
dann die Risiken des Biozids bewer-
tet. Die Bewertung muss innerhalb 
eines Jahres fertiggestellt sein. Fach-
leute aller EU-Staaten diskutieren sie 
dann im künftigen Echa-Ausschuss 
für Biozidprodukte.  

„Dieser Abstimmungsprozess wird 
zu einer EU-weit harmonisierten Be-
wertung führen“, erwartet Macho. 
Anschließend gibt die EU-Kommissi-
on die Zulassung bekannt. Möchte 

ein EU-Staat die Anwendung eines 
Biozids weiter einschränken, muss 
sie dieses bei der EU-Kommission 
beantragen. Zudem führt die EU eine 
schnelle und kostengünstige verein-
fachte Unionszulassung für unbe-
denkliche Wirkstoffe wie Lavendelöl, 
Ascorbinsäure oder Essigsäure in ge-
ringen Konzentrationen vor. Nano-
materialhaltige Biozide sind aller-
dings von der vereinfachten Zulas-
sung ausgeschlossen. 

 
Nanomaterialien: Besondere Auf-
merksamkeit legt die EU auf Nano-
materialien. Künftig muss der Ein-
satz jedes Nanomaterials in einem 
Biozid separat genehmigt werden. 
Antragsteller müssen zudem begrün-
den, dass die Methoden, die sie zur 
Risikobewertung wählen, aussage-
kräftig sind. Enthalten behandelte 
Waren Nanomaterialien, muss dies 
auf der Verpackung zu lesen sein. 

Diese Regeln betreffen auch nano-
skaliges Silber, das vielleicht am häu-
figsten eingesetzte Nanomaterial. 
Diese Sonderbehandlung von Nano-
materialien hält der VCI für nicht 
sachgerecht. „Nanomaterialien sind 
per se nicht gefährlich“, betonte Ro-
manowski. Die pauschale Sonderbe-
handlung von Nanomaterialien bei 
Bioziden gehe zu weit. 

 RALPH H. AHRENS

Ausschlusskriterien 
für Wirkstoffe 

Wirkstoffe mit folgenden 
sehr gefährlichen Eigen-
schaften dürfen nur in Aus-
nahmetatbeständen in Bio-
ziden eingesetzt werden: 
-  Stoffe, bei denen bei 

Mensch oder Tier krebs-
erregende, erbgut- oder 
fruchtbarkeitsschädigende 
Wirkungen bekannt sind. 
Es sind die CMR-Substan-
zen der Kategorie I und II. 

-  Langlebige Umweltgifte, 
also Substanzen, die als 
langlebig, sich anreichernd 
und giftig (PBT) oder als 
sehr langlebig und als sehr 
anreichernd (vPvB) einge-
stuft sind. 

-  Hormonell wirksame Sub-
stanzen nach den Krite-
rien, welche die EU-Kom-
mission bis 13. Dezember 
2013 vorlegen will. 

All diese Substanzen gelten 
nach Biozid-Verordnung als 
Substitutionskandidaten. 

rha 
Auch in der Rattenbekämpfung wird der Gifteinsatz künftig besser geregelt. Prinzipiell ausgenommen von der Unionszulassung 

sind Nagetier-, Fisch- und Vogelgifte sowie Antifouling-Anstriche. Diese Biozide müssen weiter national zugelassen werden. Foto: dpa

Transparentere Biozidverwendung ab 2013 

- Wie bisher müssen Biozid-
produkte wie antibakteriell 
wirksame Spülmittel, wenn 
mit ihnen geworben wird, ge-
labelt werden. Die Werbung 
muss den Zusatz enthalten: 
„Biozidprodukte vorsichtig 
verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.“  

-  Neu ist, dass mit Bioziden 
behandelte Hölzer, Farben 
und Waren wie Sofas, Schlaf-

säcke oder Teppiche gelabelt 
werden müssen.  

-  Importierte Hölzer, Farben 
und Waren dürfen dann nur 
mit in der EU zugelassenen 
Wirkstoffen ausgerüstet sein.  

-  Zusätzlich kann jeder Bürger 
ab Herbst 2013 im Geschäft 
erfragen, ob ein Produkt mit 
einem Biozid behandelt wur-
de. Das Geschäft muss inner-
halb von 45 Tagen unentgelt-
lich antworten. rha

KKW-Rückbau: lockendes Geschäft 

VDI nachrichten, Köln, 27. 1. 12, swe 

Wenn 2022 der letzte Meiler vom 
Netz geht, ist dann die Kernenergie in 
Deutschland Geschichte? Mitnich-
ten, denn der parallel anlaufende 
Rückbau des gesamten nationalen 
Kernkraftwerkparks ist eine Herku-
lesaufgabe, die sich über Jahrzehnte 
erstrecken wird. Dies wurde beim 
„Rückbau-Symposium 2012“, das 
der TÜV Rheinland und das Aachen 
Institute for Nuclear Training organi-
sierten, vorige Woche in Köln deut-
lich. 

Dass dies nicht nur ein langer und 
schwieriger, sondern auch teurer 
Weg wird, daran hat Bruno Thomaus-
ke, Leiter des Instituts für Nuklearen 
Brennstoffkreislauf an der RWTH Aa-
chen und ehemaliger Chef der Kern-
kraftwerkssparte bei Vattenfall, kei-
nen Zweifel. „Deshalb müssen jetzt 
die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Der 
Industrie kommt dabei die Aufgabe 
zu mit innovativen Geschäftsmodel-
len optimierte Konzepte bereit-
zustellen“, beschreibt er die wich-
tigsten Aufgaben.  

Laut einer im Herbst vorigen Jahres 

K: Stufenweise werden in den kommenden zehn Jah-

ren alle 17 deutschen Kernkraftwerke endgültig stillgelegt. Auf 

dem Rückbau-Symposium der Branche in Köln wurde klar, dass 

die Strategien zum Rückbau vorhanden sind. Wichtig ist, dass 

die Demontage zügig und kosteneffizient erfolgen kann. 

vorgestellten Studie der Unterneh-
mensberatung Arthur D. Little müs-
sen die vier Kernkraftwerk-Betreiber 
E.on, RWE, EnBW und Vattenfall mit 
Kosten von mindestens 18 Mrd. € für 
die Demontage und die Entsorgung 
der Anlagen rechnen. Freilich nur, 
wenn alles zügig vorangeht. Sonst 
wird es deutlich teurer.  

Nach Berichten, welche die Betrei-
ber jedoch nicht uneingeschränkt 
bestätigen wollen, sollen sie bereits 
mehr als 30 Mrd. € Rückstellungen 
gebildet haben.  

Unklar ist, ob die Anlagen komplett 
abgerissen und zeitnah bis auf „die 
grüne Wiese“ zurückgebaut werden 
können oder erts einmal mit demon-
tierten Brennelementen „sicher ein-
geschlossen“ werden müssen. In 
letztem Fall würden die Brennele-
mente in Castorbehälter gepackt und 
dann zwischengelagert. Bis zu 40 Jah-
re könnte das dauern, so lange ist die 
Sicherheit der Behälter garantiert. 
Bei Rückbauprojekten wie dem Kern-
kraftwerk (KKW) Lubmin, dem größ-
ten KKW-Komplex der ehemaligen 
DDR, lagern die Energiewerke Nord 
den radioaktiven Abfall in einem ei-

gens eingerichteten Zwischenlager.  
Neben den Betreibern der Kern-

kraftwerke bringen sich auch Kraft-
werksbauer wie das US-Unterneh-
men Westinghouse und der französi-
sche Areva-Konzern für das Rück-
baugeschäft in Stellung. Beide ver-
fügen über eigene Sparten oder Toch-
tergesellschaften mit internationaler 
Erfahrung im Rückbau. So war Areva 
am Abbau des Kernkraftwerks Wür-
gassen beteiligt. Konkurrent Wes-
tinghouse zerlegte unter anderem 
den zu Forschungszwecken errichte-
ten Brutreaktor in Karlsruhe. 

„Heutige Neubaukonzepte schlie-
ßen die Planung des vollständigen 
Rückbaus der Anlage gleich mit ein“, 
sagt Norbert Haspel, Geschäftsführer 
der Westinghouse Electric Germany.  

Abriss ist ein lukratives Geschäft, 
an dem eine Vielzahl von Spezialent-
sorgern, Ingenieurdienstleistern, 
Prüf- und Beratungsunternehmen 
verdienen. Bevor jedoch der Rück-
bau eines abgeschalteten KKW be-
ginnen kann, müssen erst einmal die 
Brennelemente kontrolliert abklin-
gen. Das dauert fünf bis sieben Jahre. 

In der Zeit des sogenannten Nach-
betriebs muss der Reaktor ständig 
überwacht werden, deshalb ist ein 
Großteil der Betriebsmannschaft 
nach wie vor im Einsatz. Nach dem 
Abtransport der Brennelemente und 
umfangreichen Dekontaminations-
maßnahmen – für die chemische An-
lagen und Messvorrichtungen vor 
Ort errichtet werden müssen – wer-

den alle nichtnuklearen Anlagenteile 
und Großbauteile abgebaut. Nicht 
mehr benötigte Gebäudeteile wer-
den gereinigt und abgerissen.  

Dann geht es ans Eingemachte: 
„Die Zerlegung radiologisch belaste-
ter Großkomponenten wie der Reak-
tordruckbehälter zählt zu den kom-
plexesten und schwierigsten Auf-
gaben innerhalb des Rückbaus“, sagt 
Andreas Loeb, Leiter für Anlagen-
technik und Rückbau bei der NIS In-
genieurgesellschaft mbH in Alzenau. 
Dafür hat das Unternehmen, das 
auch am Abriss des Kernkraftwerks 
Stade beteiligt war, eigens voll-
automatisierte Zerlege- und Greif-
verfahren entwickelt. So kann ein mit 
einem Plasma-Schneidbrenner aus-
gerüsteter, sechsachsiger Roboter-
arm die besonders dicken Reaktor- 
stähle unter Wasser nach einem zu-
vor exakt erstellten Plan zerlegen. Au-
tomatisierte Greifarme nehmen die 
Teile auf und verfrachten sie in spe-
zielle Sicherheitsboxen.  

Bis zu 0,5 Mio. t Stahl und Beton 
fallen beim Abriss eines KKW an. Sie 
müssen zerlegt, dokumentiert, ge-
messen, bei Bedarf dekontaminiert, 
abtransportiert und deponiert wer-
den. Nach Angaben der Betreiber hat 
der zu entsorgende radioaktive Abfall 
daran einen Anteil von 2 % bis 3 %. 
Der deutsche Kernenergieausstieg ist 
ein technologisches Pionierprojekt. 
Freilich eines, für das der Stromkun-
de wohl teuer bezahlen wird.  

 SILVIA VON DER WEIDEN 

Pläne für erstes 
Solarkraftwerk  
in Nordafrika 

VDI nachrichten, Frankfurt/Main, 27. 1. 12, swe  

S: Die Wüstenstromvision na-
mens Desertec soll 2014 erstmals in 
Nordafrika konkret werden: Dann 
will der britische Kraftwerksprojek-
tierer Nur Energie in Tunesien mit 
dem Bau eines thermischen 2-GW-
Solarkraftwerks beginnen. Das be-
richtete am Dienstag in Frankfurt/
Main der stellvertretende Geschäfts-
führer Till Stenzel. Wichtig dabei: Die 
Desertec Foundation gab dem Pro-
jekt nach einer Prüfung ihren Segen, 
so Vorstand Thiemo Gropp auf dem 3. 
Desertec-Briefing des Frankfurt 
School Verlages.  

Die Finanzierung des zwischen 
8,5 Mrd. € und 11,5 Mrd. € teuren 
Projekts ist noch nicht gesichert. Das 
Geld soll von der Weltbank, der Afri-
kanischen Entwicklungsbank und 
anderen Großinvestoren kommen. 

Ab 2016 soll das Solarkraftwerk den 
ersten Strom liefern. Nur Energie ha-
be, so Stenzel, das Projekt namens 
Tunur in ein eigenes Unternehmen 
ausgelagert. Der erzeugte Strom solle 
über eine Hochspannungs-Gleich-
stromleitung in das italienische und 
so das europäische Stromnetz einge-
speist werden.  

Laut Stenzel habe der italienische 
Übertragungsnetzbetreiber Terna 
bereits die Einspeisung zugesagt. Er 
hält es für realistisch, dass die Geneh-
migungsphase für die Kabeltrasse bis 
2014 abgeschlossen ist. „Wir haben 
für die Errichtung des Kabels zwei 
Jahre – bis 2016 – veranschlagt.“ 

Eine Direkteinspeisung in das tu-
nesische Stromnetz sei aufgrund der 
Landesgesetzgebung nicht möglich. 
Zum Vergleich: Das Netz des staatli-
chen Energieversorgers Société Tuni-
sienne de l'Electricité et du Gaz 
kommt bisher auf Kraftwerkskapazi-
täten von 3,6 GW. swe


